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FortbildungArzt und Recht/Fortbildung

Ein Einsichtsrecht in Behandlungsunterlagen
hat primär nur der Patient selbst. Nach ei-
nem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH)
vom 31.05.1983 (VersR 83, 834ff) kann die-
ses Einsichtsrecht auch eine vermögensrecht-
liche Komponente haben, z. B. die Klärung
eines Schadensersatzanspruches. In diesem
Fall kann das Einsichtsrecht im Erbgang nach 
§ 1922 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) auf
einen Erben übergehen.

Folglich ist im ersten Schritt zu prüfen, ob der
Anspruchsteller Erbe ist und mit der Einsicht-
nahme ein vermögensrechtliches Interesse
verfolgt wird. Die Erbenstellung kann durch
Vorlage eines wirksamen Testamentes oder ei-
nes Erbscheines nachgewiesen werden. In-
wieweit ein vermögensrechtliches Interesse
mit der Einsichtnahme in die Behandlungsun-
terlagen des Verstorbenen verfolgt werden
soll, muss zumindest dem Grunde nach dar-
gelegt werden. 
Erst wenn feststeht, dass ein Übergang des
Einsichtsrechtes im Erbgang überhaupt mög-
lich ist, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen,

ob eine Bindung des Arztes an die Schweige-
pflicht besteht.
Grundsätzlich besteht die Schweigepflicht des
Arztes auch über den Tod des Patienten hin-
aus. Damit wird gewährleistet, dass geheim-
haltungsbedürftige Tatsachen aus dem Le-
bensbereich des Patienten auch nach seinem
Ableben nicht oder nicht weiter als nötig auf-
gedeckt werden. Sie gilt auch gegenüber na-
hen Angehörigen, auch soweit ein Auskunfts-
anspruch an sich auf sie übergegangen ist.
Jedoch kann nach Ansicht des Bundesge-
richtshofs (BGH) der Umfang der ärztlichen
Schweigepflicht mit dem Tod des Patienten
abnehmen. 
Maßgebend für die Frage, ob und wie weit
der Arzt von seiner Schweigepflicht freigestellt
ist, ist aber grundsätzlich der erklärte oder
mutmaßliche Wille desjenigen, der den Arzt
von der Schweigepflicht entbinden kann, also
im allgemeinen derjenige des Patienten. Hier
gibt beispielsweise der Umstand, dass An-
gehörige regelmäßig bei Arztbesuchen dabei
waren, einen gewissen Anhaltspunkt dafür
ab, dass eine Information der Angehörigen

im wohlverstandenen Sinne des verstorbenen
Patienten gewesen wäre. Auch wird es im
Normalfall dem Interesse des verstorbenen
Patienten entsprochen haben, wenn seine An-
gehörigen über die Ursache und die Umstän-
de des Todes unterrichtet werden.
Über die Berechtigung zur Offenbarung ent-
scheidet der Arzt selbst „in letzter Instanz“. Al-
lerdings muss die Verweigerung der Einsicht-
nahme zumindest allgemein begründet
werden. Gründe, die Sie an der Schweige-
pflicht festhalten lassen, können z.B. sein,
dass der Inhalt der Unterlagen nichts ergeben
kann, was dem Anliegen der die Einsicht Be-
gehrenden dienlich wäre oder dass die (ggf.
volle) Einsicht in die Krankenunterlagen den
Hinterbliebenen Erkenntnisse vermitteln wür-
de, die der Verstorbene ihnen vermutlich vor-
enthalten wollte. Auf jeden Fall steht ein aus-
drücklich vom  Verstorbenen geäußerter Wille
zur Geheimhaltung auch gegenüber den Hin-
terbliebenen einem Bruch der Schweigepflicht
entgegen. 
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Einsichtsrecht der Erben in Behandlungsunterlagen

Vom 23. Januar bis zum 25. April 2004 
veranstalten die Landesärztekammern von
Brandenburg und Berlin an fünf Wochenen-
den den 6. Kurs Ernährungsmedizin unter
tatkräftiger Mitwirkung der MUT Ges. für
Gesundheit. Der Wissenschaftliche Beirat
des Kurses wacht darüber, dass die fachlich
kompetentesten Redner ausgewählt werden
und die Kursteilnehmer über die für den
Arzt wichtigen Inhalte des Curriculums
Ernährungsmedizin der Bundesärztekam-
mer in Vorträgen, Fallbesprechungen und
Praktika unterrichten.

Es liegt in der Natur der Dinge, dass ein solch
ehrgeiziges Unterfangen, ein Querschnitts-
fach – wie es die Ernährungsmedizin ist – in
80 Stunden kompakt und interessant darzu-
stellen, immer nur eine Annäherung an das
Ideal sein kann. Denn so diverse Gebiete wie
Pädiatrie, Intensivmedizin, Frauenheilkunde,
Biochemie, Physiologie, Sportmedizin, Inne-
re Medizin werden berührt und müssen zu-
mindest punktuell bis in die Tiefe abgehandelt
werden, um den Stellenwert der Ernährung in
der primären und sekundären Prävention
hinreichend zu würdigen.
Kursleitung und Wissenschaftlicher Beirat
machen sich deshalb immer wieder intensiv

Gedanken, wie man dem berechtigten An-
spruch der Hörer auf einen sachgerechten
und fesselnden Kurs gerecht werden kann.
Das wichtigste Hilfsmittel zur Erreichung die-
ses Zieles liegt in der Hand der Kursteilneh-
mer. Wenn sie sich, wie in den vergangenen
Kursen wieder der Mühe unterziehen, die Be-
urteilungsbögen nach jedem Teilkurs auszu-
füllen, kann eine stetige Verbesserung des
Kurses erreicht werden.
Wie weit ist nun die Möglichkeit gediehen,
die Weiterbildung in Ernährungsmedizin
über die Zertifizierung des Kurses hinaus in
eine führungsfähige Bezeichnung einmünden
zu lassen?
Was den bisherigen Stand der Möglichkeit
einschließlich einer angemessenen Honorie-
rung angeht, verweise ich auf die Ausführun-
gen für den Kurs 2003 (Barth und Klaua,
2002 ; Bernhardt, 2003). Gegenwärtig ha-
ben sich insoweit neue Entwicklungen erge-
ben, als auf dem diesjährigen 106. Deut-
schen Ärztetag ein Antrag auf Einführung
einer Zusatzweiterbildung Ernährungsmedi-
zin zwar beraten, aber dann zur Beschluss-
fassung an den nächsten Ärztetag 2004 ver-
wiesen wurde.
Es gilt also, die Kollegen in den Ärztekam-
mern und hier insbesondere die Delegierten

des nächsten Ärztetags problembewusst und
entscheidungsfreudig zu machen. Wer je-
manden aus Ärztekammern oder mit Fort-
und Weiterbildung Befasste kennt, ist aufge-
rufen, im Gespräch für die Sache der
Ernährungsmedizin zu werben. Argumente
sind zu finden bei Barth und Klaua (2003)
sowie bei Biesalski et al. (1999).

Prof. Dr. med Christian Barth
em.Professor für Ernährungsmedizin

Georg-Streblstr.8
81479 München

e-mail: barth@mail.dife.de

6. Kurs Ernährungsmedizin

Termine
23. bis 25. Jan. 2004
13. bis 15. Febr. 2004
12. bis 14. März 2004
26. bis 28. März 2004 
23. bis 25. April 2004
Teilnehmergebühr: 820 €
Auskunft: 
MUT Gesellschaft für Gesundheit mbH, 
Rudolfstraße 11, 
10245 Berlin
Telefon: (030) 29 33 02 44
Fax: (030) 29 33 02 11
E-Mail: mut99@t-online.de
Internet: www.mut99@t-online.de


